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I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

1			�   Genehmigung einer öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung zwischen dem Kreis Coesfeld und der 
Gemeinde Nottuln zur Renaturierung des Flusses 
Stever

Die nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwi-
schen dem Kreis Coesfeld und der Gemeinde Nottuln zur 
Renaturierung des Flusses Stever im Bereich des Ortsteils 
Appelhülsen habe ich mit Verfügung vom heutigen Tage ge-
mäß § 24 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) genehmigt.

Die Vereinbarung und meine Genehmigung werden hiermit 
gemäß § 24 Abs. 3 GkG NRW bekannt gemacht. Die Verein-
barung wird am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
für den Regierungsbezirk Münster wirksam. 

Münster, den 23.12.2025	 Bezirksregierung Münster 
Az.: 31.1.25-242/2025.0002 

Im Auftrag 
gez. Dr. Söbbeke

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

gemäß § 23 Abs. 1 des Gesetze über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit( GKG) in Verbindung mit §§ 39 f., 
67 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), §§ 61 ff., 71 
ff. des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-

len (LWG-NRW) 

zwischen

der Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7-8, 48301 Nottuln 
(nachfolgend Gemeinde)

und
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dem Kreis Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld 
(nachfolgend Kreis)

über die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Renaturie-
rung des Flusses Stever im Bereich des 

Ortsteils Appelhülsen

Präambel

Mit Vertrag vom 24.03.2005 haben sich der Kreis und seine 
100%ige Tochtergesellschaft, die Wirtschaftsbetriebe Kreis 
Coesfeld GmbH, nachfolgend WBC genannt, dahingehend 
verständigt, dass die WBC das Ausgleichsflächenmanage-
ment im Kreis Coesfeld im Auftrag des Kreises durchführt. 
Im Wege des sog. Flächenpoolmanagements unterstützt 
der Kreis Städte und Gemeinden sowie private Vorhaben-
träger bei der Umsetzung erforderlicher Ausgleichs- und 
Kompensationsmaßnahmen. Der Vertrag vom 24.03.2005 
verfolgt das vorrangige Ziel, die Ausgleichs- und Kom-
pensationsmaßnahmen sowie die Landschaftsentwicklung 
insbesondere in einem überörtlich räumlich funktionalen 
Zusammenhang zu realisieren. Mit der Umsetzung der so 
koordinierten Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen 
sollen zugleich Ziele der Wasserwirtschaft hinsichtlich ei-
ner verstärkten ökologischen Entwicklung der Fließgewäs-
ser im Kreis Coesfeld verfolgt sowie Hilfestellungen beim 
Agrarstrukturwandel und der allgemeinen wirtschaftlichen 
Entwicklung im Kreis Coesfeld gegeben werden. Die in 
diesem Zusammenhang anfallenden Leistungen werden von 
der WBC erbracht. Im Übrigen wird auf den Vertrag zwi-
schen dem Kreis und der WBC vom 24.03.2005 ausdrück-
lich Bezug genommen.
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen 70

44 1. Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe für 
das Haushaltsjahr 2018 70
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Die Zuschläge erfolgen jeweils auf die wirtschaftlichsten 
Angebote.

Die Leistung soll für höchstens drei Jahre ausgeschrieben 
werden.

Auf der Grundlage der Vorplanung gemäß Anlage wird für 
die Durchführung der Maßnahmen auf den im Lageplan der 
Vorplanung farbig markierten Flächen eine Baukostenober-
grenze von 1,5 Million Euro (netto) festgelegt.

§ 5 Überwachung der Vertragserfüllung der WBC

Der Kreis überwacht die Erfüllung der Verträge mit der 
WBC. Er ist verpflichtet und berechtigt, die aufgrund des 
Vertrages mit der WBC erforderlichen Maßnahmen zu er-
greifen.

Die Gemeinde unterstützt den Kreis dahingehend, dass sie 
die Tätigkeiten der WBC selbst überwacht und dabei fest-
gestellte Vertragsverletzungen dem Kreis anzeigt. Sie ist 
berechtigt, die WBC auf Vertragsverletzungen hinzuweisen.

Die Gemeinde stellt dem Kreis alle für das Vergabeverfah-
ren und die Vertragsdurchführung erforderlichen Informati-
onen und Entscheidungen zur Verfügung.

§ 6 Kosten der externen Dienstleistungen

Die von der WBC beauftragten Dienstleister werden ver-
traglich verpflichtet, ihre Rechnungen für die jeweiligen 
Teilleistungen direkt an die WBC zu übersenden. Sie wer-
den darüber hinaus verpflichtet, jeweils Rechnungskopien 
an die Gemeinde zu übersenden.

Sowohl Gemeinde als auch WBC prüfen die Rechnungen 
unverzüglich und unterrichten sich gegenseitig schnellst-
möglich über eventuelle Einwendungen.

Die WBC als Rechnungsempfänger wird die jeweiligen 
Rechnungen, sofern keine Einwendungen bestehen, inner-
halb der mit dem externen Dienstleister vereinbarten Frist 
bezahlen.

Die WBC als Rechnungsempfänger ist verpflichtet, die 
Mehrkosten (z.B. Verzugszinsen, Prozesskosten, Stunden-
aufwand) zu tragen, die sich aus der unberechtigten Erhe-
bung von Einwendungen oder verspäteten Zahlungen erge-
ben.

§ 7 Verrechnung zwischen Gemeinde, Kreis und WBC

Die Parteien sind sich darüber einig, dass eine Kosten-
verrechnung zwischen Gemeinde, Kreis und WBC nach 
LSP-Grundsätzen erfolgt. Dies gilt gerade vor dem Hin-
tergrund, dass der nutzbare Wert der wasserwirtschaftli-
chen und naturschutzfachlichen Aufwertung über die Bio-
topwertbilanz vollständig der Gemeinde zu Gute kommen 
soll. Nähere Einzelheiten hierzu regelt der noch abzuschlie-
ßende Durchführungsvertrag.

Dabei sind sich die Vertragsparteien darüber einig, dass 
für die auf den Flächen der WBC durchgeführten Maß-
nahmen eine Förderung gemäß der: ,,Richtlinie für die 
Förderung von Maßnahmen der Wasserwirtschaft für das 
Hochwasserrisikomanagement und zur Umsetzung der 
Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Förderrichtlinie 
Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtli-
nie - FöRL HWRM/WRRL) Runderlass des Ministeriums 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz vom 11. April 2017" beantragt wird und die 
Kostenverrechnung abzüglich der tatsächlichen gewährten 
Fördermittel erfolgt.

Im Zusammenhang mit den genannten vertraglichen Rege-
lungen ist die Renaturierung des Fließgewässers Stever an 
Flächen der WBC geplant. Die Stever hat eine große Be-
deutung für das südliche Münsterland, sowohl als wichtiger 
Wasserlieferant als auch als Naherholungsgebiet und Le-
bensraum für Pflanzen und Tiere.

Die Gemeinde Nottuln plant ebenfalls die Renaturierung 
des Fließgewässers Stever unmittelbar oberhalb der Flächen 
der WBC auf Flächen der Gemeinde.

Als Anlage zum vorliegenden Vertrag fügen die Parteien ei-
nen Lageplan der Vorplanung, auf dem die angesprochenen 
Flächen der WBC und die Flächen der Gemeinde Nottuln, 
auf denen die Renaturierung der Stever geplant sind, farbig 
markiert sind.

Aufgrund der gleichgerichteten Interessen planen nun die 
Gemeinde sowie der Kreis eine gemeinsame Maßnahmen-
durchführung, wobei sich die Parteien bereits dem Grunde 
nach darüber einig sind, die WBC als 100%ige Tochterge-
sellschaft des Kreises als gemeinsamen Durchführungs-
partner zu beauftragen, so wie es bereits im Vertrag vom 
24.03.2005 zwischen Kreis und WBC vorgesehen ist.

Im Rahmen der Planung, Genehmigung und Durchführung 
der Renaturierung soll eine enge Beteiligung der zuständi-
gen Wasser- und Bodenverbände „Obere Stever" und „Ste-
ver-Senden" erfolgen. Die Planung soll unter der Prämisse 
der Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie eines dau-
erhaft zu gewährleistenden ordnungsgemäßen Wasserab-
flusses und einer guten Unterhaltungsfähigkeit erfolgen.

Vor diesem Hintergrund wird die nachfolgende Öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde und 
dem Kreis abgeschlossen.

§ 1 Gemeinsame Maßnahmendurchführung, Zweck

Zweck der gemeinsamen Maßnahmendurchführung ist die 
Schaffung von Synergieeffekten sowie die ordnungsgemä-
ße und kostengünstige Durchführung durch geeignete und 
erfahrene Dienstleister im Zuge der Verwirklichung gleich-
gerichteter Interessen der Vertragspartner im Hinblick auf 
die Realisierung der vorliegenden Vorplanung der Renatu-
rierung der Stever.

§ 2 Durchführungsbestimmungen

Die Einzelheiten der Durchführung dieses Vertrages richten 
sich nach einem gesondert abzuschließenden Durchfüh-
rungsvertrag. Bei diesem Durchführungsvertrag handelt es 
sich um ein dreiseitiges Rechtsgeschäft zwischen der Ge-
meinde, dem Kreis und der WBC (vgl. auch § 9 dieses Ver-
trages).

§ 3 Anbahnung und Abschluss von Dienstleistungs- 
verträgen

Soweit erforderlich wird für die Vorbereitung und Durch-
führung der Vergabeverfahren externer Sachverstand hin-
zugezogen. Die Auswahl der externen Berater erfolgt durch 
die WBC.

§ 4 Grundsätze der Ausschreibung

Die Beteiligten dieses Vertrages sind sich darüber einig, 
dass eventuell erforderliche Vergabeverfahren durch die 
WBC durchgeführt werden.

Die Leistungen werden, soweit sinnvoll bzw. erforderlich, 
differenziert nach Beratung, Planung und Durchführung der 
strukturverbessernden Maßnahmen vergeben.
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.............................................	 .............................................

Gemeinde Nottuln 
Der Bürgermeister 
Dr. Thönnes

Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Abrechnung 
entsprechend dem Vertrag zur Regelung der Kalkulation 
und Abrechnung der Leistungen der WBC vom 29.06.1998 
erfolgt. Die Abrechnung erfolgt dabei auf Grundlage der 
Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkos-
ten (Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53 vom 21. Novem-
ber 1953).

§ 8 Haftung

Sofern der Kreis von einem Dienstleister in Anspruch ge-
nommen wird, trägt er die Kosten, es sei denn, die Kosten 
können der Gemeinde unmittelbar zugewiesen werden.

§ 9 Übertragung der Aufgaben auf die Wirtschaftsbe-
triebe Kreis Coesfeld GmbH

Die Parteien sind sich einig, dass sich der Kreis für die 
Umsetzung dieses Vertrages der WBC bedienen kann. Eine 
diesbezügliche Beauftragung durch den Kreis ist ausdrück-
lich beabsichtigt.

§ 10 Dauer

Die Vereinbarung wird zunächst für den Zeitraum bis zum 
31.12.2030 geschlossen. Sie verlängert sich jeweils um 1 
Jahr, sofern dann noch nach gemeinsamer Einschätzung der 
Parteien weitere Leistungen der WBC erforderlich sein soll-
ten, soweit nicht einer der Beteiligten spätestens 6 Monate 
vor Ablauf die Vereinbarung kündigt.

§ 11 Abweichende Vereinbarungen

Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Zustimmung 
beider Vertragsparteien und sind schriftlich zu dokumentie-
ren. Dies gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformer-
fordernis selbst.

§ 12 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein 
oder werden oder die Vereinbarung eine Lücke enthalten, so 
bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung 
gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem von 
den Parteien Gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt; 
das gleiche gilt im Fall einer Lücke.

Stand 12.08.2025

§ 13 Genehmigungsvorbehalt, Inkrafttreten

Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung der Kommunal-
aufsichtsbehörde. Sie tritt am Tag nach der Bekanntmachung 
im Veröffentlichungsblatt der Aufsichtsbehörde in Kraft.

Datum ..............................................

.............................................

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Dr. Schulze Pellengahr
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Abl. Bez.Reg. Mstr. 2026 S. 1-4
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Adresse unverzüglich abzuholen.

Anschrift:

Bezirksregierung Münster Dezernat 27 Albrecht-Thaer-Str. 
9 - Raum N 3087 - 48147 Münster

Hinweis:

Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schrift-
stück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs dieser 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schrift-
stücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Münster, den 17.12.2025	 Bezirksregierung Münster 
Dezernat 27  
Im Auftrag  
gez. Kaiser

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2026 S. 5

4	� Bestellung von bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfegern (m/w/d)

Bezirksregierung Münster� Münster, den 17. Dezember 2025  
Dezernat 34�

34.01-A 14/2025
Die Bezirksregierung Münster hat gemäß § 8 Abs. 1 des 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) vom 
26.11.2008 (BGBl. I S. 2242) in der zurzeit gültigen Fas-
sung mit Verfügung vom 17. Dezember 2025 Herrn Daniel 
Brunsmann mit Wirkung vom 01. Januar 2026 zum bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk 
Kreis Steinfurt XVII bestellt. Die Bestellung ist auf 7 Jahre 
befristet.

34.01-A 15/2025
Die Bezirksregierung Münster hat gemäß § 8 Abs. 1 des 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) vom 
26.11.2008 (BGBl. I S. 2242) in der zurzeit gültigen Fassung 
mit Verfügung vom 17. Dezember 2025 Herrn Ralph Kröger 
mit Wirkung vom 01. Januar 2026 zum bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk Kreis Coesfeld 
XXII bestellt. Die Bestellung ist auf 7 Jahre befristet.

34.01-A 16/2025
Die Bezirksregierung Münster hat gemäß § 8 Abs. 1 des 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) vom 
26.11.2008 (BGBl. I S. 2242) in der zurzeit gültigen Fassung 
mit Verfügung vom 17. Dezember 2025 Herrn Sven Hansen 
mit Wirkung vom 01. Januar 2026 zum bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk Stadt Gelsen-
kirchen X bestellt. Die Bestellung ist auf 7 Jahre befristet.

34.01-A 17/2025
Die Bezirksregierung Münster hat gemäß § 8 Abs. 1 des 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) vom 
26.11.2008 (BGBl. I S. 2242) in der zurzeit gültigen Fas-
sung mit Verfügung vom 17. Dezember 2025 Herrn Wilfried 
Jacobs mit Wirkung vom 01. Januar 2026 zum bevollmäch-
tigten Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk Kreis 
Recklinghausen XVII bestellt. Die Bestellung ist auf 7 Jahre 
befristet.

34.01-A 18/2025
Die Bezirksregierung Münster hat gemäß § 8 Abs. 1 des 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) vom 
26.11.2008 (BGBl. I S. 2242) in der zurzeit gültigen Fas-

2			�   Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG 
NRW) vom 07.03.2006

Für 
Herrn Jakub Sankowski

Letzte bekannte Adresse: 
Jadwigi Medynskiej 8 
22100, Chelm, 
POLEN

Die Zustellung an die vorgenannte natürliche Person war an 
die obige Adresse bereits erfolglos (Post wurde nicht abge-
holt). Eine Zustellung an einen Vertreter ist nicht möglich (§ 
10 Abs. 1 Nr. 1 LZG NRW).

Der vorgenannten natürlichen Person ist folgendes Doku-
ment zuzustellen:

Widerrufsbescheid vom 22.12.2025, Aktenzeichen 26.02.03 
LUT MS-P-13955

Der vorbezeichnete Bescheid wird nach § 10 Abs. 1 LZG 
NRW öffentlich zugestellt und kann gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises durch die o. g. Person oder 
durch (eine(n) bevollmächtigten(n) Vertreter(in) abgeholt 
oder eingesehen werden bei:

Bezirksregierung Münster, Albrecht-Thaer-Straße 9, 
48147 Münster (Zimmer N3009).

Vor der Abholung des Bescheides ist Kontakt aufzunehmen 
mit:

Sachbearbeiterin: Frau Lütkehermölle 
Telefonnummer: +49251 411 2666

Es wird darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des 
Schriftstückes durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen. Ein Dokument gilt nach § 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW als öffentlich zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind.

Münster, 23.12.2025	 Bezirksregierung Münster 
Dezernat 26 
Im Auftrag 

gez. Lütkehermölle

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2026 S. 5

3			�   Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal- 
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)

Für 
Frau 
Alexandra Ebeling

Letzte hier bekannte Anschrift: 
Schillerstr. 66 
45768 Marl

kann ein Schriftstück des Dezernates 27 der Bezirksregie-
rung Münster vom 03.12.2025 Az.: 27.2.8-52S0-195926-2 
nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort  
unbekannt ist.

Sie wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück an folgender 
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sung mit Verfügung vom 17. Dezember 2025 Herrn Dirk 
Kerkhoff mit Wirkung vom 01. Januar 2026 zum bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk 
Kreis Borken XXIX bestellt. Die Bestellung ist auf 7 Jahre 
befristet.

34.01-A 19/2025
Die Bezirksregierung Münster hat gemäß § 8 Abs. 1 des 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) vom 
26.11.2008 (BGBl. I S. 2242) in der zurzeit gültigen Fassung 
mit Verfügung vom 17. Dezember 2025 Herrn Ingo Hüsing 
mit Wirkung vom 01. Januar 2026 zum bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk Kreis Steinfurt 
XLVI bestellt. Die Bestellung ist auf 7 Jahre befristet.

34.01-A 20/2025
Die Bezirksregierung Münster hat gemäß § 8 Abs. 1 des 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) vom 
26.11.2008 (BGBl. I S. 2242) in der zurzeit gültigen 
Fassung mit Verfügung vom 17. Dezember 2025 Herrn  
Hendrik Wansing mit Wirkung vom 01. Januar 2026 zum 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger für den Kehr- 
bezirk Kreis Recklinghausen LII bestellt. Die Bestellung ist 
auf 7 Jahre befristet.

34.01-A 21/2025
Die Bezirksregierung Münster hat gemäß § 8 Abs. 1 des 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) vom 
26.11.2008 (BGBl. I S. 2242) in der zurzeit gültigen Fas-
sung mit Verfügung vom 17. Dezember 2025 Herrn Rapha-
el Kockmann mit Wirkung vom 01. Januar 2026 zum be-
vollmächtigten Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk 
Stadt Münster XX bestellt. Die Bestellung ist auf 7 Jahre 
befristet.

Im Auftrag 
						      Gez. Frank

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2026 S. 5-6
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5			�   Öffentliche Bekanntmachung der Neufestsetzung 
von Ortsdurchfahrten im Zuge der L 572 im  
Gebiet der Stadt Rhede

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Betriebssitz Gelsenkirchen 
BS_42090-2025-0027605/OD_L572/MSL

In der Stadt Rhede, Kreis Borken, Regierungsbezirk Müns-
ter ist die Festsetzung der Ortsdurchfahrt im Zuge der L 572 
erforderlich.

Die Ortsdurchfahrt im Zuge der L 572 wird gemäß § 5 
Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen – StrWG NRW – vom 23.09.1995 (GV 
NRW, S. 1028) in der zurzeit gültigen Fassung im Einver-
nehmen mit der Stadt Rhede und der Bezirksregierung 
Münster wie folgt festgesetzt:

1.)	 von NK 4106 005 O	 nach NK 4106 006 O 
		  von Station 1,401	 nach Station 1,411 		
		  (Länge: 0,010 km)

2.)	 von NK 4106 006 A	 nach NK 4106 042 O 
		  von Station 0,000	 nach Station 0,513 		
		  (Länge: 0,513 km)

3.)	 von NK 4106 042 C	 nach NK 4106 009 O 
		  von Station 0,000	 nach Station 0,360 		
		  (Länge: 0,360 km)

sowie die Äste im NK 4106 006 

4.)	 von NK 4106 006 O	 nach NK 4106 006 A 
		  von Station 0,000	 nach Station 0,057		
		  (Länge: 0,057 km)

5.)	 von NK 4106 006 A	 nach NK 4106 006 C 
		  von Station 0,000	 nach Station 0,024		
		  (Länge: 0,024 km)

6.)	 von NK 4106 006 C	 nach NK 4106 006 O 
		  von Station 0,000	 nach Station 0,032		
		  (Länge: 0,032 km)

sowie die Äste im NK 4106 042 
7.)	 von NK 4106 042 O	 nach NK 4106 042 B 
		  von Station 0,000	 nach Station 0,020		
		  (Länge: 0,020 km)

8.)	 von NK 4106 042 B	 nach NK 4106 042 C 
		  von Station 0,000	 nach Station 0,019		
		  (Länge: 0,019 km)

9.)	 von NK 4106 042 C	 nach NK 4106 042 O 
		  von Station 0,000	 nach Station 0,044		
		  (Länge: 0,044 km)

				    (Gesamtlänge: 1,079 km)

Die Neufestsetzung der Ortsdurchfahrt gilt mit Wirkung 
zum 01.02.2026

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist beim 
Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle zu erklären. 

Die Klage kann auch in elektronischer Form eingereicht 
werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur versehen sein und an die 
elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 
Technische Einzelheiten und die Adresse des elektronischen 
Gerichtspostfachs entnehmen Sie bitte der Homepage des 
Gerichts.

Bei schriftlicher Klageerhebung ist die Rechtsbehelfsfrist 
nur gewahrt, wenn die Klageschrift vor Ablauf der Monats-
frist bei Gericht eingegangen ist. Wird die Klage schriftlich 
erhoben, sollen ihr zwei Durchschriften beigefügt werden. 
Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtig-
ten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden 
dem Kläger zugerechnet werden.

Gelsenkirchen, den 17.12.2025

Im Auftrag

	

Christoph Querdel

C:	 Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen
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dungen und Auszahlungen bedürfen der vorigen Zustim-
mung der Verbandsversammlung. 

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen für im Zuge des Jahresabschlusses erforderliche Ab-
schlussbuchungen sind unabhängig von der Größenordnung 
als unerheblich anzusehen.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2026 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Das erforderliche Anzeigeverfahren bei der Bezirksregie-
rung Münster ist abgeschlossen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a.	�eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b.	�die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c.	�der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbands-
versammlung vorher beanstandet oder

d.	�der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsachen bezeichnet, die den 
Mangel ergeben.

Münster, 18.12.2025

-------------------------

	           Dr. Linus Tepe 
Verbandsvorsteher

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2026 S. 10

7			�   Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal- 
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG 
NRW)

Herrn Demetrius Kircev 
geboren 25.06.1982 in Karaganda, Kasachstan

letzte hier bekannte Meldeanschrift: 
Ahlener Str. 59, 59269 Beckum 
Derzeit ohne festen Wohnsitz

kann ein Schriftstück des Landrats Warendorf als Kreispo-
lizeibehörde Warendorf vom 16.12.2025 mit dem Aktenzei-
chen 251118-0958-0B1375 nicht zugestellt werden, weil 
der derzeitige Aufenthalt unbekannt ist. Das Schriftstück 
enthält eine Vorladung zur erkennungsdienstlichen Behand-
lung aus präventivpolizeilichen Gründen unter Androhung 
von Zwangsgeld gem. § 81b (1) 2. Alt. Strafprozessordnung.

Das Versäumen der Abholung kann Rechtsnachteile haben. 
Herr Kircev wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück un-
verzüglich abzuholen bei

Kreispolizeibehörde Warendorf 
- Infocenter - 
Waldenburger Str. 2-4 
48231 Warendorf

Das Infocenter befindet sich im Raum 2. Die Abholung 
muss zu den Bürozeiten erfolgen:

6			�   Haushaltssatzung des Zweckverbandes Mobilität 
Münsterland für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung 

Aufgrund der §§ 8, 18 und 19 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621) zuletzt geändert 
durch GO-Reformgesetz vom 20.09.2007 in Verbindung 
mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 11.04.2019 und der §§ 6 Abs. 2 und 10 Abs. 1 der 
Satzung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland (ZVM) 
hat die Verbandsversammlung des ZVM mit Beschluss vom 
02.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraus-
sichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird 

- im Ergebnisplan mit dem 

	 •	Gesamtbetrag der Erträge auf	 6.305.733 € 

	 •	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	 6.305.733 € 

- im Finanzplan mit dem 

	 •	�Gesamtbetrag der Einzahlungen a. d. lfd. 	  
Verwaltungstätigkeit auf	 6.297.233 € 

	 •	�Gesamtbetrag der Auszahlungen a. d. lfd.	   
Verwaltungstätigkeit auf	 6.297.233 € 

  mit dem Gesamtbetrag der

	 •	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	 8.500 € 
	 •	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	 8.500 € 

  mit dem Gesamtbetrag der 

•	 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 0,00 €

•	 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 0,00 € 

festgesetzt. 

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird 
auf 0,00 € festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht. 

§ 6

Eine Verbandsumlage wird nicht erhoben.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage 
beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung 
NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 % des 
Ansatzes ausmachen, mindestens aber 50.000 € betragen. 

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 
den Betrag von 50.000 € übersteigen. Erhebliche Aufwen-
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Montag - Donnerstag von 08:00 h-12:00 h und 12:30 h- 
16:00 h, Freitag von 08:00 h - 12:00 h
Tel.-Nr.: 02581-6000

Hinweis:

Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung be-
ziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichti-
gung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass mit dieser Zustellung des Schriftstücks durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang gesetzt wer-
den, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Warendorf, den 16.12.2025

Im Auftrag

Boge, RBe

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2026 S. 10-11
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